
   

Schulverband Müssen 
Der Vorsitzende des Schulverbandes Müssen 

 
Schulverband Müssen, 12.04.2017 

Einladung 

zur Sitzung des Schulverbandes Müssen am Donnerstag, den 27.04.2017 um 19:00 
Uhr im Grundschule Müssen, Zum Sportplatz 2, 21516 Müssen 

Tagesordnung 
1)  Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
2)  Beschlussfassung über nichtöffentliche Sitzungsteile 

  
3)  Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung 

  
4)  Niederschrift der letzten Sitzung 

  
5)  Bericht des Verbandsvorstehers 

  
6)  Bericht der Schulleitung 

  
7)  Bericht der Verwaltung 

  
8)  Einwohnerfragestunde 

  
9)  Erweiterung der Schule Müssen 

  
10)  Installation von Bewegungsmeldern in Fluren und sanitären Anlagen 

  
11)  Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge 

  
12)  Einrichtung einer Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 

(Bfd) 
  

13)  Einführung einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware 
  

14)  Verschiedenes 
  
 
 
 
Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung. 
 
 
 
gez. Uwe Riewesell  
 





 

 

Schulverband Müssen 
 

Informationsvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Nadine Frömter 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Müssen 26.04.2017 
 
 
 
Beratung: 
 
Bericht der Verwaltung 
 
 
Frau Frömter berichtet über eine neue Richtlinie der Landesregierung zur Förderung 
der Sanierung von Sanitärräumen in Schulen 2017 und verweist auf die Anlagen. 
 
Zudem berichtet Frau Frömter, dass der Schulverband Müssen in diesem Jahr 
20.000 € Landesmittel über das Schulamt des Kreises Herzogtum Lauenburg zur 
Aufstockung der Schulsozialarbeit erhalten hat.  
 
Der Schulverband Müssen hat über das Amt Büchen eine Bedarfsanmeldung für 
Container des Landes Schleswig-Holstein vornehmen lassen. Die Zuteilung der 
Bedarfe für als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung anerkannten 
Körperschaften mit Sitz in Schleswig-Holstein erfolgt durch Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein (AöR) mit dem Datum der Vorlage der vollständigen Unterlagen. 
Gleichzeitig werden die Besichtigungen und Abholungen der Container geplant, 
koordiniert und durchgeführt, jeweils in Reihenfolge der zeitlichen Aufnahme in die 
Bedarfsliste. Das Amt Büchen wird, sofern es denn noch Berücksichtigung findet, 
informiert, wann eine Besichtigung erfolgen kann.  
 
Am 20.3.2017 fand das Treffen der am Energie-Spar-Projekt Sachsenwald/ Alte 
Salzstraße beteiligten Schulträger statt. Das Protokoll der Sitzung finden Sie 
anliegend. 
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Energie-Spar-Projekt Sachsenwald/ Alte Salzstraße

Treffen der Schulträger

Büchen, 20.3.2017

Tagesordnung

1. Rückblick 2012-2016: 
Beteiligte, Aktivitäten, Ergebnisse 

2. Diskussion aktueller Fragestellungen

– Sanierung von Schulgebäuden

– Schulübergreifende Aktionstage

– Fortführung des Energie-Spar-Projekts

3. Ausblick 2017
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1. Rückblick: Projektbeteiligte
12/2011 bis 11/2014

• Zusammenschluss von 6 Schulträgern (7 Schulen)
zwecks Förderung durch BMU � Zuschuss (65%)

• Julika Selinger

• Beschlüsse zur Weiterführung und Unterzeichnung eines Vertrags 

über die Umsetzung des Energie-Spar-Projekts zwischen der 

Gde. Büchen als Anstellungsträger und den einzelnen 

Schulträgern
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Gde. Aumühle, Gde. Börnsen, 
SV Büchen, Gde. Escheburg, 
Amt Lütau, Gde. Wohltorf

1. Rückblick: Projektbeteiligte
seit Ende 2014

• Einstieg von 2 weiteren Schulträgern

• Finanzierung aus Eigenmitteln

• Daniela Bauer
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9 Schulen
8 Schulträger
3 Ämter

Dalbekschule
Börnsen

Friedegart-Belusa-
Gemeinschaftsschule 

Büchen

Fürstin-Ann-Mari-von-
Bismarck-Schule 

Aumühle

Grundschule Büchen 
mit Außenstelle 

Siebeneichen

Grundschule 
Lütau

Alfried-Otto-Schule 
Dassendorf

Grundschule 
Wohltorf

Grüppental-
schule Escheburg

Grundschule 
Müssen

SV Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn, 
SV Müssen
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1. Rückblick: Aktivitäten (Auswahl)
Für SchülerInnen:

• Schulübergreifende Aktionstage

• Übernahme von Unterrichtseinheiten und Organisation von 
Aktionstagen

– Energierundgänge an GS Müssen, GS Escheburg (3./ 4. Klasse)

– PV-Workshop und BHKW-Workshop an GemS Büchen (EnergieScouts)

– Licht-aus-Aktion an GS Börnsen (gesamte Schule)

– Unterrichtseinheit „Klima- und Ressourcenschutz“ an GemS Büchen (alle 
Fünftklässler) (in Kooperation mit den FÖJs des NABU Büchen)
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1. Rückblick: Aktivitäten (Auswahl)
Für SchülerInnen:
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1. Rückblick: Aktivitäten (Auswahl)
Für LehrerInnen (HWSU-Fachleitung od. Energie-AG-Leitung):

• Stetige fachliche Unterstützung durch umfangreiche 
Materialsammlung mit Projekt- und Aktionsideen, 
Unterrichtseinheiten, Literaturtipps und Bildungsangeboten 

• Jährliches Vernetzungs- und Austauschtreffen

Für Hausmeister- und Reinigungspersonal:

• „Hausmeisterschulung“

Für Schulleitungen

• Begleitung von Wettbewerbsbeiträgen und Auszeichnungen

• Beiträge auf Lehrerkonferenzen
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1. Rückblick: Aktivitäten (Auswahl)
Nachhaltige Veränderungen im Schulalltag

– Abfalltrennung an GS Lütau (gesamte Schule) � Abfuhrvolumen u. -turnus 
konnten reduziert werden � Kostenersparnis 

– Nutzung von Recyclingpapier im Schulalltag an GS Lütau (gesamte Schule)

– Abfallprojekt GS Büchen (gesamte Schule) (in Koop. mit der AWSH)

Anstoß für technische Optimierung:

– Einbau eines Stromzählers; Verbrauchsabrechnung fußte zuvor auf 
Schätzwert des Energieversorgers

– Automatische Beleuchtungs- und Heizungsregelungstechnik wurden 
bedarfsgerecht nachjustiert

Für Alle:

• Jährliche Berechnung der Einsparergebnisse und Prämien
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1. Rückblick: Aktivitäten (Auswahl)
Auf überregionaler Ebene:

• Vorstellung des Energie-Spar-Projekts auf Informations-
veranstaltungen zum Thema „Klimaschutz“
Adressaten: Kommunen, Schulen

• Vernetzung im 

– AK Energie & Klima der AktivRegion Sachsenwald-Elbe

– Netzwerk Klimaschutz Schleswig-Holstein

– Bundesverband Schule Energie Bildung e.V. (BuSEB)
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1. Rückblick: Ergebnisse

Fazit: Energiesparprojekt Sachsenwald/ Alte Salzstraße erreicht 
erwartete Ziele: rd. 10% Energieeinsparung an durchschnittlich 

mäßig sanierter Bausubstanz durch Bewusstseinsbildung und 

geringinvestive Maßnahmen
S. 10

Gesamteinsparergebnisse Energie-Spar-Projekt Sachsenwald/ Alte Salzstraße 2012-2015

Strom 

in kWh 

(gesamt)

Strom in % 

(gemittelte 

Jahresdurch-

schnitte)

Heiz-

energie 

in kWh 

(gesamt)

Heizenergie in % 

(gemittelte 

Jahresdurchschnitte)

Wasser 

in l 

(gesamt)

Wasser in % 

(gemittelte 

Jahresdurch-

schnitte)

CO2 kg 

(gesamt)

Kosten-

Einsparung 

 in € 

(gesamt)

ausgezahlte 

 Prämien 

in € 

(gesamt)

Aumühle 63.934 12,1% 365.428 12,0% 721 15,5% 103.532 39.964 € 20.123 €

Börnsen 5.348 1,6% 285.546 12,7% 3.222 4,8% 57.622 45.179 € 22.589 €

SZ Büchen 103.067 11,0% 1.590.367 15,0% 1.322 12,3% 234.601 99.377 € 42.251 €

Dassendorf  
(ab 2015) 632 4,0% 22.274 6,0% 0 0,0% 4.361 1.435 € 718 €

Escheburg 5.703 1,8% 37.644 2,3% 0 0,0% 25.837 5.213 € 2.607 €

Lütau 25.337 16,6% 278.021 16,5% 56 3,7% 68.941 23.218 € 11.609 €

Müssen (ab 2015) 660 3,0% 4.201 2,0% 26 11,0% 1.123 520 € 260 €

Wohltorf 52.846 18,5% 248.565 12,8% 737 29,1% 74.976 29.243 € 14.622 €

Summe Alle 2012-15 257.527 2.832.046 6.085 570.993 244.149 € 114.779 €

Durchschnitt Alle 2012-15 8,6% 9,9% 9,5%

1. Rückblick: Ergebnisse
Einsparungen und Prämien 2015
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Kosten-

Einsparung in € 

(gesamt)

ausgezahlte 

Prämien in € 

(gesamt)

Aumühle 6.627 € k.A.

Börnsen 10.797 € 5.399 €

SZ Büchen k.A. 11.500 €

Dassendorf 1.435 € 718 €

Escheburg 384 € 192 €

Lütau 7.500 € 3.750 €

Müssen 520 € 260 €

Wohltorf 5.880 € 2.940 €

Summe 2015 33.143 € 24.759 €

1. Rückblick: Ergebnisse 
Berechnungsgrundlage:

• Berechnung erfolgt auf Grundlage monatlich abgelesener 
Zählerstände 

• Bemessungsgrößen beziehen sich auf Verbräuche vor
Projektbeginn und werden bei Bedarf fortgeschrieben

• Berücksichtigung von Witterungseinfluss sowie größerer 
technischer, zeitlicher und personeller Veränderungen 
über sog. Korrekturwerte 

– sofern mitgeteilt auf jährlich versandtem Fragebogen

– u.U. Zuarbeit aus der Verwaltung nötig 
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2. Diskussion
Umgang mit umfassenden Schulsanierungen

• Problem: Auswirkungen größerer Bauvorhaben in Kombination mit 
technischen/ betrieblichen Veränderungen auf den Energie-
verbrauch lassen sich schwer abschätzen. Ohne Verbrauchs-
korrektur jedoch keine sinnvolle Einsparberechnung. 

• Empfehlung: Fortführung der Energiesparprojekte trotz Sanierung,
denn: Verbrauchswerte steigen nach Beendigung von Energiespar-
projekten aufgrund fehlender Motivation, hoher Fluktuation etc. 
sofort wieder an! (vgl. Aktuelle Empfehlungen des BuSEB, 2015)

S. 13

2. Diskussion
Umgang mit umfassenden Schulsanierungen

• Lösungsansätze: 

– pauschale Prämie für 2 Jahre; danach Festlegung einer neuen 
Bemessungsgröße auf Grundlage der neuen Energieverbräuche

oder

– Wechsel in ein mehr aktivitätenabhängiges Prämiensystem (vgl. Merkblatt 
Energiesparmodelle der Nationalen Klimaschutz-Initiative, 2016)
im Einvernehmen zwischen Schule und Schulträger

• Vorzeitige Kündigung der bestehenden Vereinbarung

• Erarbeiten eine Aktivitätenkatalogs und Festlegung von Mindest- und 
Höchstprämie

• Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung 

S. 14

2. Diskussion
Schulübergreifende Aktionstage 2013-2016

S. 15

Schulübergreifende Aktionen 

Jahr Programm Ort TN 

gesamt

Anzahl 

Schulen

Kosten Finanzierung

2013 plant-for-the-planet Büchen 80 k.A. 0,00 € 100% von Axel-Bourjau-Stiftung

2014 Mitmachtheater 

"Licht an, Licht aus"

Büchen 140 5 (von 7) 1.300,00 € 100% von Axel-Bourjau-Stiftung

2015 Mitmach-Experimente Wohltorf 60 4 (von 9) 965,00 € € 700,- von Axel-Bourjau-Stiftung; 

Rest SV Büchen

2015 Mitmachtheater 

"Klimaversprechen"

Büchen 155 3 (von 9) 1.200,00 € 100% Axel-Bourjau-Stiftung

2016 Mitmachtheater 

"Wackelkontakt"

Büchen 210 5 (von 9) 1.730,00 € 50% Zuschuss der AktivRegion;

Rest verteilt auf alle ST (?)

2. Diskussion
Schulübergreifende Aktionstage, Planung 2017

• Interessenten (wenn kurze Anreise)

• Verlässliches Budget wäre hilfreich

– Finanzierung über Jahresabrechnung an Schulträger 

• Haushalt 2017: € 1.800,-; Haushalt 2018: € ?

• Beteiligung aller Schulträger, denn das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Schulen

– zzgl. Sponsoring durch lokale Unternehmen? Anträge an Stiftungen? 

• Welche? Wer? S. 16

Interessenten (= Anzahl der Schüler, die sich eingehend mit dem Thema befasst haben)

Grundschulen Gemeinschaftsschule Büchen

Raum Sachsenwald Raum Salzstraße

Aumühle 25 Büchen 12 Fünftklässler GemS 125

Börnsen 20 Lütau 10

Dassendorf 25 Müssen 25

Escheburg 30

Wohltorf 10

Summe 110 Summe 47

Insgesamt GS 157 Insgesamt GemS 125



2. Diskussion
Fortführung des Energie-Spar-Projekts

• Projektbeteiligte: derzeit 9 Schulen

• Anteilige Finanzierung aus Eigenmitteln der Schulträger 
(abhängig von jeweiliger Schülerzahl)
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Abrechnung mit Schulträgern 2015

Kosten Energiesparprojekt 2015 (inkl. Rest 2014) 2015 Schülerzahlen 

SJ 2014/15
(Stand 2/2015)

Anzahl d. 

Anteile 

2015

ergibt Jahres-

beitrag €

Personalkosten Selinger Rest 2014 459,40 € Aumühle 166 2 2.301,26 €

Personalkosten Bauer (korrigiert) 29.425,00 € Börnsen 255 3 3.451,90 €

Reisekosten Bauer 328,40 € Büchen GS 363 4 4.602,53 €

86,90 € Büchen GemS 753 8 9.205,05 €

67,20 € Dassendorf * 189 4 4.602,53 €

Projektkosten 1.850,79 € Escheburg 157 2 2.301,26 €

Lütau 139 1 1.150,63 €

Müssen * 101 2 2.301,26 €

Wohltorf 183 2 2.301,26 €

Summe 2015 32.217,69 € Summe Anteile 28 32.217,69 €

Ein Anteil beträgt 2015 1.150,63 €

2. Diskussion
Fortführung des Energie-Spar-Projekts

• Vertragslaufzeiten

– Vereinbarung zwischen Schule und Schulträger: bis 31.12.2022

– Vertrag zwischen Gde. Büchen und Schulträger: unbefristet

– Arbeitsvertrag zwischen Gde. Büchen und Daniela Bauer: bis 30.11.2019

• Wöchentliche Arbeitszeit: 20 Stunden

• Ihre Wünsche und Anregungen für die kommenden zwei Jahre

– inhaltlich

– organisatorisch
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3. Ausblick
6.5.2017, GS Wohltorf:

plant-for-the-planet Akademie und Baumpflanzaktion 

Frühsommer 2017: Vorlage der Einsparergebnisse 2016 mit Prämierung

Abrechnung des Jahres 2016

Sommer 2017: Vorlage Bericht Energie-Spar-Projekt

Nächstes Treffen der Schulträger: 2018? 2019? 

S. 19

Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

S. 20

Daniela Bauer

Klimaschutzmanagement Energie-Spar-Projekt Sachsenwald/ Alte Salzstraße

Amtsplatz 1
21514 Büchen

Tel. 04155/8009-247
Fax. 04155/8009-999
E-Mail: daniela.bauer@gemeinde-buechen.de





Richtlinie zur Umsetzung des Landesprogramms 
zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen 

 
  
Das Land Schleswig - Holstein stellt im Haushaltsjahr 2017 10 Mio. €  aus 
Landesmitteln (Programmmittel) für das vorgenannte Programm bereit. Die 
Programmmittel werden im EPL 07 (Ministerium für Schule und Berufsbildung) 
ausgewiesen und durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein – IB.SH - nach 
Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung - VV LHO- 
und folgender Zuwendungsbestimmungen vergeben: 
 
 
1. Zuwendungszweck 
 
1.1 Die nach dieser Richtlinie zu gewährenden Zuwendungen dienen der Sanierung 

sanitärer Räume und dazugehöriger Anlagen in öffentlichen Schulen. 
 
1.2 Ein Anspruch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers auf Gewährung der 

Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
2.1 Gefördert werden Maßnahmen zur Sanierung sanitärer Räume in Gebäuden von 

in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Schulen einschließlich der sanitären 
Räume in mit der Schule verbundenen Schulwohnheimen sowie in schulischen 
Sportstätten und Schwimmhallen. Die Sanierung sanitärer Räume in den 
vorgenannten Gebäuden, die für Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht 
zugänglich sind, kann Bestandteil der Maßnahme sein. Zu den förderfähigen 
Anlagen in den sanitären Räumen gehören die in Toiletten- und Duschräumen 
notwendigen Objekte, Leitungen, Wasch- und Spülarmaturen, Trennwände, 
Türen, Wandverkleidungen und Bodenbeläge (z.B. Fliesen), Leuchtkörper und 
Spiegel. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören die für die Installation bzw. 
Einbau der in Satz 2 genannten Gegenstände erforderlichen Aufwendungen 
einschließlich der im Zusammenhang mit der Sanierung der Räume und  
Anlagen unabdingbaren Begleit- und Folgemaßnahmen (z.B. Maurer-, Maler- 
und Elektroarbeiten sowie die Beschaffung und Installation von Heizungsrohren 
und Heizkörpern; Abbau und Entsorgung der Altanlage). Die Erneuerung einer 
Heizungs- oder Wassererwärmungsanlage einschließlich dazugehöriger Pumpen 
sowie der Leitungen außerhalb der sanitären Anlage selbst sind nicht förderfähig. 
Die Förderung der Errichtung sanitärer Räume in Neu- oder Ersatzbauten ist 
ausgeschlossen. 

 
 
2.2 Kommt an einer Schule die Sanierung mehrerer sanitärer Räume in Betracht, so 

handelt es sich um eine Maßnahme im Sinne dieser Richtlinie unabhängig von 
der Zahl der zur Schule gehörigen Gebäude. Abweichend hiervon kann die 
Sanierung von sanitären Räumen in mit der Schule verbundenen 
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Schulwohnheimen sowie in schulisch genutzten Sportstätten und Schwimmhallen 
als eigenständige Maßnahme gefördert werden.  

2.3 Soweit die Maßnahmen im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden müssen, 
sind auch die Aufwendungen für die vorübergehende Bereitstellung von mobilen 
Sanitärräumen mit einem Anteil von bis zur Höhe von 10%  der Zuwendung 
insgesamt  förderfähig.  

 
3. Zuwendungsempfänger, Zuwendungsempfängerin 
 
Zuwendungsempfänger sind Gemeinden, Ämter, Städte und Kreise sowie 
Schulverbände als Träger öffentlicher allgemein bildender (einschließlich der 
Halligschulen) und berufsbildender Schulen sowie der Förderzentren. 
 
 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
4.1 Die Förderung setzt voraus, dass unter Berücksichtigung der 

Schulentwicklungsplanung des Schulträgers und des Kreises für die Schule ein 
öffentliches Bedürfnis gem. § 58 Abs. 2 SchulG für die Dauer der 
Zweckbindungsfrist anzunehmen ist.  

 
4.2 Die zuwendungsfähigen Ausgaben müssen mindestens 10,0 T€, bei Schulen mit 

weniger als 200 Schülerinnen und Schüler mindestens 5,0 T€ je Maßnahme 
betragen. 

   
4.3 Die Maßnahmen müssen nach dem 31.12.2016 begonnen worden sein und 

dürfen nicht im Rahmen eines anderen Förderprogramms bezuschusst werden. 
Als Beginn gilt dabei der Abschluss eines der Umsetzung dienenden 
rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages.  

 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
5.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung in 

Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses bewilligt. Die Zuwendungshöhe darf 
75% der tatsächlich zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen und beträgt 
maximal 80,0 T€ je Maßnahme. Abweichend hierzu beträgt die maximale 
Zuwendungshöhe für Maßnahmen an Schulen der kreisfreien Städte mit 
mehreren sanitären Räumen 160,0 T€, soweit es sich um organisatorische 
Verbindungen handelt, zu denen auch ein Grund- oder Förderzentrumsteil 
gehört. Soweit der Umfang der bis zum Ablauf der Antragsfrist (siehe Nr. 7.2) 
insgesamt beantragten Zuwendungen weniger als 10 Mio.€ betragen sollte, 
werden auf Antrag der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger die noch 
nicht gebundenen Mittel anteilig auf die in der Frist beantragten förderfähigen und 
noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen bis zur maximalen Zuwendungshöhe 
von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben umverteilt. Bereits ergangene 
Zuwendungsbescheide sind entsprechend zu ändern. 

 
5.2 Die Programmmittel werden auf die Kreise und kreisfreien Städte im Verhältnis 

zu der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich liegenden Schulen im Schuljahr 2015 /2016 besuchen, 



aufgeteilt. Die sich danach für die Schulträger in den jeweiligen Kreisen und für 
die kreisfreien Städte als Träger ergebenden Budgets sind in der Anlage 1 
aufgelistet.  

 
5.3  Zuwendungsfähige Ausgaben sind die in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Sanierungsmaßnahmen  notwendigen, nachgewiesenen und angemessenen 
Aufwendungen, die auf Basis einer Kostenberechnung nach DIN 276 festgesetzt 
werden. 

 
5.4 Erbringt ein Träger mit eigenem Personal Architekten- und Ingenieurleistungen 
 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), so werden 
 diese Leistungen auf Nachweis zu 70 Prozent der jeweiligen Sätze als 
 zuwendungsfähig anerkannt. 
 
5.5 Die Verwaltungskosten der Zuwendungsempfänger sind keine 

zuwendungsfähigen Ausgaben. 
 
5.6 Gemäß § 17 Absatz 2 Nr. 6 des Haushaltsgesetzes 2017 kann u.a. das Eigentum 

an Containern (Wohn-, Dusch- und WC-Container), die ursprünglich für die 
Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorgesehen waren, an in 
Schleswig-Holstein befindliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft unentgeltlich 
übertragen werden. Mit der Eigentumsübertragung verbundene weitere Kosten, 
wie z. B. für Transport, Schaffung der Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung, 
sind vom jeweiligen Schulträger zu tragen. Soweit durch die Inanspruchnahme 
dieses Programms die sanitären Räumen in öffentlichen Schulen während des 
Schulbetriebs nicht zur Verfügung stehen, werden die Schulträger bei der 
unentgeltlichen Überlassung der in Satz 1 genannten Dusch- und WC Container 
vorrangig berücksichtigt. Die Umsetzung erfolgt über die GMSH, 
Geschäftsbereich Beschaffung. 

 
 
6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
 
6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbindung festzusetzen. Sie 

beträgt 10 Jahre.  
  
6.2 Die Bestimmungen des  aktuellen Vergaberechts sind einzuhalten.  

 
6.3 Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2017 vollständig abgenommen, 

abgerechnet und zur Auszahlung  gebracht worden sein.  
 
6.4 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, auf die Landesförderung nach 

Fertigstellung angemessen hinzuweisen.  
 
6.5 Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs aus § 91 LHO bleibt unberührt. 
 
 
 
7. Verfahren 
 
7.1 Anmeldung der Maßnahmen: 



Die Schulträger melden die von Ihnen beabsichtigten Maßnahmen dem 
Ministerium für Schule und Berufsbildung (MSB) 
(Schulsanitaerraeume@bimi.landsh.de) beginnend mit dem Tag nach  der 
Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amtsblatt bis zum 10.05.2017 unter Vorlage 
einer Beschreibung des Fördergegenstandes und einer Kostenschätzung. Das 
MSB listet die Maßnahmen innerhalb der Budgets gemäß Nr. 5.2 auf und legt für 
den Fall, dass die Mittel innerhalb eines Budgets nicht ausreichen, um alle 
Maßnahmen auf der Grundlage der maximalen Zuwendungshöhe gemäß Nr. 5.1 
zu fördern, fest, ob 
a) die Mittel nach dem Eingang der Anmeldungen verteilt werden oder 
b) die Zuwendungshöhe entsprechend angepasst wird oder 
c) Mittel eines anderen Budgets, die für die dortigen Anmeldungen nicht benötigt 
werden, umgeschichtet werden. 
Es leitet die Liste der Investitionsbank Schleswig-Holstein - IB.SH - zu, die die 
Schulträger über die sich danach ergebende Verteilung der Mittel unterrichtet. 
Die Aufnahme in die Liste begründet keinen Anspruch für die Schulträger auf. 
Gewährung der zugewiesenen Mittel. Insoweit maßgebend ist das 
Antragsverfahren gemäß Nr. 7.2.  
  

7.2 Antragsverfahren 
 

Den Antrag auf Förderung der gemäß Nr.1 gelisteten Maßnahmen reicht die 
Antragstellerin oder der Antragsteller nach Inkrafttreten dieser Richtlinie bis 
spätestens zum 30.06.2017 bei der IB.SH ein. Der Antrag muss folgende 
Angaben enthalten: 

- die Beschreibung der Maßnahme unter Angabe des Trägers sowie des amt- 
      lichen Gemeindeschlüssels, 
- Beginn und Ende der Maßnahme, 
- einen Kosten- und Finanzierungsplan mit Aufschlüsselung der Finanzier- 
  ungsbeteiligten, 
- eine Aufstellung nach Din 276  
- eine Bestätigung über die längerfristige Nutzbarkeit des Gebäudes. 
 
Die IB.SH bescheidet die Anträge. 

 
7.3 Auszahlung 
 
7.3.1 Die bewilligten Mittel dürfen nur zur Begleichung bereits fälliger Rechnungen 

anteilig zur Zahlung angewiesen werden. Entsprechende Nachweise sind dafür 
vom Zuwendungsempfänger vorzulegen. 

 
7.3.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 

den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV/VV-K zu § 44 LHO i. V. m. den entsprechenden 
Regelungen des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), 
soweit nicht in den Zuwendungsbestimmungen Abweichungen zugelassen 
worden sind. 

 
7.3.3 Sofern Mittel nicht zweckentsprechend verwendet werden, können für die Zeit 

von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen verlangt 



werden. Fordert der Zuwendungsempfänger die Mittel vor der Fälligkeit der 
Rechnungen an und werden diese ausgezahlt, können für die Zeit von der 
Auszahlung bis zur Fälligkeit Zinsen verlangt werden. Der Zinssatz bemisst sich 
nach dem jeweiligen Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von 
Ausgaben; der Zinssatz beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. 

   
7.4   Verfahren zum Verwendungsnachweis 

Die Zuwendungsempfänger weisen spätestens sechs Monate nach 
Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme der Bewilligungsbehörde die 
zweckentsprechende, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der gewährten 
Zuwendung nach und legen einen baufachlich geprüften 
Verwendungsnachweis vor.  
 

7.5 Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Die Richtlinie hat eine  
Laufzeit bis zum  31.12.2017. 

 





Anlage

Kreis abs bbs insges. % Kreiskontingent
Flensburg 9.013 6.675 15.688 4,13 412.577,19
Kiel 21.953 11.639 33.592 8,83 883.432,74
Lübeck 20.245 14.584 34.829 9,16 915.964,49
Neumünster 10.795 7.307 18.102 4,76 476.062,74
Dithmarschen 14.033 4.177 18.210 4,79 478.903,02
Nordfriesland 16.560 6.400 22.960 6,04 603.822,81
Ostholstein 19.186 5.788 24.974 6,57 656.788,80
Plön 11.956 1.953 13.909 3,66 365.791,44
Rendsburg-Eckernförde 25.821 6.309 32.130 8,45 844.983,75
Schleswig-Flensburg 17.572 3.843 21.415 5,63 563.191,00
Steinburg 13.064 3.652 16.716 4,40 439.612,46
Hzgt. Lauenburg 19.573 3.712 23.285 6,12 612.369,95
Pinneberg 32.943 6.863 39.806 10,47 1.046.854,13
Segeberg 27.965 5.712 33.677 8,86 885.668,15
Stormarn 26.951 4.000 30.951 8,14 813.977,34
Gesamtergebnis 287.630 92.614 380.244 100,00 10.000.000,00

Schülerzahl

Anlage 1 der Richtlinie zur Umsetzung des Landesprogramms
zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen
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S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel  24105 Kiel, 05.04.2017 
Empfänger   
der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 
- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 
- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 
- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 
im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 
 Internet: www.shgt.de 
 
 Aktenzeichen: 40.30.35 AW/Bl 
 Zuständig: Herr Am Wege 
 Telefon/Durchwahl: 53 
 

SHGT - info-intern Nr. 89/17 
SHGT-Förderbrief Nr. 8  

Sanierung von Sanitärräumen in Schulen in 2017  
(Schultoilettenprogramm der Landesregierung)  

Richtlinie und Antragshinweise 
 
 
Wie bereits mit Info-intern Nr. 67/2017 (Förderbrief 3) angekündigt übersenden wir 
Ihnen in der Anlage die Richtlinie zum 10 Mio. € Programm des Landes zur Sanie-
rung schulischer Sanitärräume (Anlage 1). Die Richtlinie wird voraussichtlich am 
18.04.2017 im Amtsblatt veröffentlicht.  
 
Antragshinweise 
Es ist ein zweistufiges Antragsverfahren vorgesehen. Zunächst ein Anmeldeverfah-
ren und dann ein Antragsverfahren. Die Mittel werden auf Kreisbudgets verteilt  
(Anlage 2). Innerhalb der Kreisbudgets entscheidet der Eingang der Anmeldungen 
über die Verteilung der Mittel (Windhundprinzip).  
 
1. Anmeldeverfahren (nur per eMail und erst ab 19.04.17, Windhundprinzip) 
In einem ersten Schritt melden die Schulträger die von Ihnen beabsichtigten Maß-
nahmen dem Ministerium für Schule und Berufsbildung (MSB) per Mail an ein Funk-
tionspostfach (Schulsanitaerraeume@bimi.landsh.de) beginnend mit dem Tag nach  
der Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amtsblatt, somit vom 19.04.2017 bis zum 
10.05.2017 unter Vorlage einer Beschreibung des Fördergegenstandes und einer 
Kostenschätzung (Nr. 7.1. der RiLi). Diese Anträge führt das MSB der Investitions-
bank in einer Liste der förderfähigen Projekte zu. Wichtig: vor dem 19.04.2017 ein-
gehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt! 
 

- 
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2. Antragsverfahren 
In einem zweiten Schritt reicht der Schulträger den Antrag - dieser wird auf der 
Homepage der Investitionsbank zu erlangen sein - bis zum 30.06.2017 mit folgenden 
Angaben dorthin ein (Nr. 7.2.der RiLi): 
 

- die Beschreibung der Maßnahme unter Angabe des Trägers sowie des amtli-
chen Gemeindeschlüssels, 

- Beginn und Ende der Maßnahme, 
- einen Kosten- und Finanzierungsplan mit Aufschlüsselung der  

Finanzierungsbeteiligten, 
- eine Aufstellung nach DIN 276 und 
- eine Bestätigung über die längerfristige Nutzbarkeit des Gebäudes. 

 
Die Aufnahme in die Liste begründet keinen Anspruch für die Schulträger auf Ge-
währung der zugewiesenen Mittel. Insoweit maßgebend ist das Antragsverfahren 
gemäß Nr. 7.2 der Richtlinie. 
 
Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen und Fördergegenstände (Toiletten- und Duschräume) sind 
gegenüber dem Info-intern 67/2017 (Förderbrief 3) unverändert geblieben und sind 
der Richtlinie zu entnehmen.  
 
Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft, d.h. ein vorzeitiger Maßnah-
menbeginn ist unschädlich. Als Beginn gilt dabei der Abschluss eines der Umsetzung 
dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages (Nr. 4.3.RiLi). 
 
Von der angepeilten Förderquote von 75% kann durch das Ministerium abgewichen 
werden in dem Fall, wenn durch ein Absenken der Förderquote innerhalb eines 
Kreisbudgets dadurch alle Anmeldungen berücksichtigt werden. 
 
Anmerkung der Geschäftsstelle 
Der SHGT hat in seiner Stellungnahme gegenüber dem Ministerium sich gegen das 
Windhundverfahren ausgesprochen und eine vorrangige Bedienung von Grundschu-
len für sachgerechter erachtet. Auch die Einbeziehung der Berufsschülerzahlen bei 
Bildung der Kreisbudgets führt nun zu erheblichen Verwerfungen bei der Mittelvertei-
lung zu Lasten der Kreisbudgets gegenüber den Budgets der kreisfreien Städte. Be-
nachteiligt werden die Gemeinden und Städte in den Kreisen bzw. deren Grundschü-
ler. 
 

- Ende info - intern Nr. 89/17 - 
 
Anlagen 



 

 

Schulverband Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Nadine Frömter 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Müssen 26.04.2017 
 
 
 
Beratung: 
 
Installation von Bewegungsmeldern in Fluren und sanitären Anlagen 
 
 
Im Rahmen einer Betrachtung der Schule in Müssen hat die Klimamanagerin des 
Energie-Spar-Projekts Frau Bauer zusammen mit den Energiescouts der Schule 
festgestellt, dass in den Fluren und sanitären Anlagen Bewegungsmelder installiert 
werden könnten, um Energie einzusparen. Eine Begehung hat in der Zwischenzeit 
mit Herrn Dehr und der Firma ukw Elektrotechnik stattgefunden. Die Firma hat ein 
entsprechendes Angebot vorgelegt.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Schulverband Müssen beschließt, dass in den Fluren und sanitären Anlagen der 
Schule in Müssen Bewegungsmelder installiert werden sollen. Die Verwaltung wird 
mit der Vergabe und Beauftragung beauftragt.  
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Schulverband Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
 Britta.Kiehn-Meier 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Müssen 26.04.2017 
 
 
 
Beratung: 
 
Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge 
 
 

Aktuelle Laufzeiten: 
Laufzeit Stromlieferverträge:  31.12.2017  
Laufzeit Gasliefervertrag: 31.12.2017 (Amt, Büchen, Klein Pampau, Müssen, Schulendorf, Witzeeze, SV 

Büchen und SV Müssen)                                                                                            

Die letzte Ausschreibung für Strom wurde von der Firma Kubus durchgeführt. Für die 
anstehende Ausschreibung wurden drei Angebote eingeholt. Nur ein Anbieter führt eine 
gemeinsame Ausschreibung für Strom und Gas durch. 
 
Angebote: 
Anbieter Strom Gas Gesamt   

Kubus 7.086,45 € 5.176,50 € 12.262,95 €  

GeKom 7.996,80 € 2.290,75 € 10.287,55 €  

First Energy 4.420,85 €    892,50 € 5.313,35 € Gemeinsame 
Ausschreibung 
möglich 

Grundlage der Berechnung: Anzahl Teilnehmer Gas: 8, Anzahl Teilnehmer Strom 18, 27 Abnahmestellen Gas, 240 Abnahmestellen Strom 
(SLP) und 7 Abnahmestellen registrierte Leistungsmessung (RLM), 4 Lose 
 

Die Angebotspreise setzen sich aus einer Grundgebühr zusammen, die auf die einzelnen 
Teilnehmer (Gemeinden, Amt und Schulverbände) aufgeteilt wird sowie einem Betrag pro 
Messstelle/Gemeinde. Bei First Energy sind dies 1300 € Grundgebühr zzgl. 80 € pro Los zzgl. 
10 € pro Messstelle SLP und 25 € pro Messstelle RLM (registrierte Leistungsmessung), zzgl. 
MwSt 19 %. 
 
Der Schulverband Müssen hat 2 Gas-Abnahmestellen mit einem Jahresverbrauch von ca. 
179.639 kWh und 1 Strom-Abnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von ca. 22.041 kWh. 
 
Ökostrom und Ökogas 
Es besteht die Möglichkeit, Ökostrom bzw. Ökogas auszuschreiben.  
Mehrkosten für Ökostrom betragen i.d.R. 0,1-0,2 ct/kWh – je nach Energieversorger 
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Die Mehrkosten für Ökogas (Beimischung von Biogas oder Neuanlagenförderung und andere 
Maßnahmen) betragen mind. 0,5 bis 0,7 ct/kWh – je nach Energieversorger 
 
 Ökogas bietet bei der Angebotseinholung nicht unbedingt Vorteile  „Bio“-Gas: 
Energieversorger bieten zwar Öko-, Bio- oder Klimatarife an und bewerben diese Angebote 
als umweltfreundlich Alternative, jedoch ist der Wechsel in wenigen Fällen ratsam. 
Denn der Umweltnutzen der verschiedenen Modelle ist aus unterschiedlichen Gründen 
zweifelhaft und eine zuverlässige Orientierung anhand von Labels oder Siegeln zudem nicht 
möglich. 
 
Zu beachten ist zudem, dass die Anzahl der Ökogas-Anbieter auf dem Markt gering ist und 
die Gefahr besteht, dass auf Grund des getroffenen ökologischen Kriteriums sowie der 
Verbrauchsmenge nur sehr wenige bis keine Versorger ein Angebot abgeben werden. 
 
Ausschreibung 
First Energy schreibt nach einer Formel aus, die sich zu 100 % an der Energiebörse orientiert, 
d.h. der Auftraggeber erhält den Energiepreis, der gerade zum Tag der Mengenbeschaffung 
an der Börse gehandelt wird. Ausgeschrieben wird der Risikoaufschlag, den der Versorger 
erhebt. 
 
Zuschlagskriterium ist der geringste Preis bzw. der geringste Risikoaufschlag des Versorgers 
pro Los für die Erstvertragslaufzeit. 
 
Es wird eine Laufzeit von 3 Jahren (01.01.2018-31.12.2020) zum Festpreis ausgeschrieben. Es 
besteht die Möglichkeit, den Vertrag um ein weiteres Jahr (-31.12.2021) zu verlängern. 
Mit dieser gemeinsamen Ausschreibung  wird das Ziel verfolgt, neben dem wirtschaftlichen 
Energieeinkauf  auch  die Beschaffung von Energie in vergaberechtlich einwandfreier Form 
durchzuführen. Bei einer gemeinsamen Ausschreibung und daraus resultierenden größeren 
Abnahmemengen können bessere Preise erzielt werden als bei Einzelabschlüssen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 

Die Gemeinde nimmt an der gemeinsamen Ausschreibung teil. First Energy soll mit der 
Durchführung der Ausschreibung beauftragt werden.  
 
Die Gemeinde möchte  O Graustrom („normaler Strom“) O Ökostrom 
    O „normales“ Gas   O „Bio“-Gas 
   
Der Bürgermeister Uwe Möller in seiner Funktion als Leitender Verwaltungsbeamte wird 
ermächtigt, die Energieausschreibung durchzuführen und im Sinne dieser Ausschreibung 
Entscheidungen zu treffen. Der bevollmächtigte Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer 
öffentlicher Auftraggeber.  
 
 
 
 



 

 

Schulverband Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Nadine Frömter 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Müssen 26.04.2017 
 
 
 
Beratung: 
 
Einrichtung einer Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bfd) 
 
 
Die Grundschule in Müssen möchte gerne von der Möglichkeit gebrauch machen, 
eine oder eventuell sogar zwei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu 
besetzen. Hierfür muss die Schule als Einsatzstelle vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben anerkennt werden. Die Anerkennung ist unabhängig 
davon, ob es zu einem späteren Einsatz kommen wird. Daher wurde der 
entsprechende Antrag bereits durch die Verwaltung gestellt. 
 
Mit der Besetzung der Stellen sind Kosten verbunden, die zu einem Großteil durch 
Zuschüsse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
getragen werden. Der zu finanzierende Rest beläuft sich ungefähr auf 2.800 € pro 
Jahr.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Schulverband Müssen beschließt, bis zu zwei Stellen im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung zu stellen und die verbleibenden Kosten 
für diese Stellen zu tragen.  
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Schulverband Müssen 
 

Informationsvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Nadine Frömter 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Müssen 26.04.2017 
 
 
 
Beratung: 
 
Einführung einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware 
 
 
Es wird bereits in mehreren Bundesländern einheitliche Schulverwaltungssoftware 
eingesetzt, hierzu zählen unter anderem Hamburg und Brandenburg. Diese Software 
ermöglicht es einmal erfasste Daten für alle Aufgaben der Schule zu nutzen. Es ist 
zudem leichter Daten von einer zur nächsten Schule weiterzugeben. 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat über eine erste Umfrage bei allen Schulträgern ein 
Meinungsbild für diese Lösung erfragt. Die Grundschule Müssen arbeitet seit 
nunmehr 20 Jahren erfolgreich mit dem Schulverwaltungsprogramm SCOLA. Das 
Programm wird von einer Möllner Firma verwaltet, die u.a.  regelmäßig Updates 
schickt. Die Wege sind demnach sehr kurz. Die Schule ist mit diesem Programm 
sehr zufrieden und würde ungerne etwas ändern. Dieses Meinungsbild wurde an das 
Ministerium übersandt. 
n 
 
 
Beschlussempfehlung: 
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